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Pflicht zu Erinnerung und Transparenz – Zugang zu
staatlichen Archiven

Erinnerung, Transparenz und Zugang zu öffentlichen Archiven sind zentrale Themen
unseres Berufsstandes und müssen kontinuierlich in der Verwaltung und Gesellschaft
diskutiert werden. Die Fachtagung des Vereins Schweizerischer Archivarinnen und
Archivare trägt massgeblich zu diesem Dialog bei.

Die Erinnerung, das Streben um grösstmögliche Transparenz und die Zugangsgestaltung
diverser Anspruchsgruppen in unsere öffentlichen Archive, stellen Kerninhalte unseres
Berufsstandes dar. Diese «Säulen» müssen stete Diskussionsthemen innerhalb der
Verwaltung und der Gesamtgesellschaft bleiben; die diesjährige Fachtagung des Vereins
Schweizerischer Archivarinnen und Archivare leistet hierzu einen namhaften Beitrag.

Josef Zwicker, Staatsarchivar des Kantons Basel-Stadt, bemerkte 2006 prägnant, worin
unsere Pflicht und unsere Verantwortung bestünden: «Aufmerksamkeit lautet das erste Gebot
für Archivarinnen und Archivare, verbunden mit Sachkunde: Aufmerksamkeit für das, was sich
auf allen Gebieten der Rechtssetzung tut, soweit es die Sache der Archive betrifft, vor allem
die Dokumentationsbasis, den Zugang zu Archivmaterial und das Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung, aber eben auch Spezialgesetze. Das zweite Gebot bleibt
Transparenz, das heisst Klarheit für die Archive selbst und für das Publikum, wie es wirklich
steht mit dem gesetzlichen Anspruch der als allgemein gültig formulierten Anbietungspflicht,
wie weit die per Archivgesetz deklarierte Anbietungspflicht reicht und was ausserhalb bleibt.» 1
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Information als Voraussetzung für politische Teilhabe und das Verhältnis zwischen
Öffentlichkeit und Staat wurden mitunter heftig verhandelt. Die spätestens zu Beginn des 20.
Jahrhunderts startende Debatte oszillierte im Spannungsfeld zwischen Staatsschutz und
Schutz der Privatsphäre. Der informationelle Persönlichkeitsschutz hingegen war im Vergleich
zu den Staatsschutzdebatten ein relativ junges Anliegen, das die Linke in den frühen 1970er-
Jahren anstiess.2 Archivbestimmungen, Datenschutzgesetze und Öffentlichkeitsprinzipien
entwickelten sich entlang verschiedener Diskurse wie dem Staatsschutz, einem
Technologiewandel sowie einer Büroreform. Nicht zuletzt manifestierten sich daran auch
gesellschaftliche Auseinandersetzungen mit der jüngeren Vergangenheit wie der Aufklärung
der Fichen-Affäre, der Aufarbeitung der Akten des Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse
oder die Untersuchung der Rolle der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs. Die öffentliche
Auseinandersetzung mit den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen
lenkte ebenfalls den Blick auf die Archive, die eine wichtige Rolle bei der Aufarbeitung des
Unrechts einnahmen und halfen, Lücken im kollektiven Gedächtnis und der Überlieferung zu
schliessen.3

«Lasst Luft und Licht in die Archive! Das liegt im Interesse
unserer lebendigen Demokratie.»4

Archive sind viel mehr als eine «ruhende Ablage» oder gar «Endstation» für
Verwaltungsschriftgut: Sie tragen zur Stärkung und Autonomie der Bürgerinnen und Bürger
bei. Die Archive der öffentlichen Hand erfüllen diesen Zweck dadurch, dass sie staatliches
Handeln nachvollziehbar machen, denn «keine reelle Demokratie ohne überprüfbare
Verantwortlichkeit jener, die im Auftrag des Volkes Macht ausüben.» 5 Um dieser Aufgabe als
Teil der Gesellschaft nachkommen zu können, dienen öffentliche Archive nicht nur der
Verwaltung und dem rechtlichen Nachweis, sondern auch der historischen und sozialen
Forschung: Archive ermöglichen Transparenz und fördern die demokratische Kontrolle
staatlichen Handelns. Diese Institutionen müssen sich ständig an die technischen und
gesellschaftlichen Veränderungen anpassen, um ihre Rolle effektiv zu erfüllen. 6 



Archivrecht ist föderales Recht und dementsprechend auf mannigfache Weise in den
Kantonen verankert.5 Viele der kantonalen Archivgesetze entstanden ab 1995 als Reaktion
auf das Bundesgesetz über die Archivierung mit den darin gefestigten Grundsätzen (bezüglich
Anbietepflicht, Bewertungskompetenz, Vernichtungsverbot und Benutzungsbestimmungen)
oder auf die Datenschutzgesetzgebung. Wo Archivbestimmungen auf Verordnungs-
respektive Regierungsstufe geregelt waren, wurden sie teilweise nun auf Gesetzesstufe
gehoben, um «das Prinzip des Archivierens» auf Augenhöhe mit demjenigen «des
Datenschützens» zu bringen. In den meisten Kantonen gibt es ein formelles Archivgesetz, in
einigen Kantonen umfassen sie darüber hinaus Bestimmungen über die der Archivierung
vorgelagerte Aktenführung oder beinhalten auch Regelungen hinsichtlich Öffentlichkeitsprinzip
oder Datenschutz; weitere archivrechtliche Spezialgesetze regeln die Aufbewahrung
spezifischer Aktengruppen.7 Die Frage nach Partizipation durch Information erhielt mit der
Vorlage des Öffentlichkeitsgesetzes des Bundes zusätzlich Dynamik. Im
Vernehmlassungsverfahren wurde darauf hingewiesen, dass das Öffentlichkeitsgesetz mit
dem Archivgesetz (und mit dem Datenschutzgesetz) zu koordinieren sei und dass das
Verhältnis zwischen dem Öffentlichkeitsgesetz und den Schutzfristen, respektive den
Öffnungsregeln des Archivrechts explizit zu machen seien.5

Archivgesetzgebung stellt den Schlüssel zum Archivgut dar. Zuger

Regierungsgebäude, oberes Vestibule: Eingang in den Konferenzsaal, ca. 1857-

1875
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